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Stellungnahmen zur eingeschränkten, erneuten Beteiligung der 
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II/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 

Während der erneuten Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB sind keine Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit eingegangen.    
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II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger  
 öffentlicher Belange 

 

Während der erneuten Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB sind keine Stellung-
nahmen eingegangen.    
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II/C Stellungnahmen der städtischen Fachbereiche und Betriebe 

II/C 1 EVL - Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG  
vom 25.07.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Im südöstlichen Bereich des Plangebietes befinden sich eine Niederspannungslei-
tung sowie zwei Straßenbeleuchtungsleitungen der EVL.   
Zur Sicherung der Leitungen wurde in dem Bebauungsplan eine Festsetzung gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB aufgenommen. Die mit „L“ zeichnerisch festgesetzte Fläche 
wurde mit einem Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers belastet.   

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 
 


